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Im Visier

Das Öl- und Gasheizungsverbot: Unnötig und teuer!

Ab dem kommenden Jahr soll nach den Plänen der Regie-
rung der Einbau von Öl- und Gasheizungen faktisch verbo-
ten werden, sowohl im Neubau als auch als Ersatz für alte
Heizungen. Damit soll eine Vereinbarung aus dem Koali-
tionsvertrag umgesetzt werden, nach der – eigentlich erst
ab dem Jahr 2025 – jede neu eingebaute Heizung auf Basis
von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien betrie-
ben werden soll.
Die 65-Prozent-Quote bedeutet in der Praxis das Verbot des
Einbaus von Heizungen, die ausschließlich auf Basis fossi-
ler Brennstoffe betrieben werden. Damit haben Eigentüme-
rinnen und Eigentümern noch weniger Möglichkeiten, ihre
alte Heizung zu ersetzen oder eine neue Heizung im Neu-
bau einzubauen. Dabei ist die Anzahl an Alternativen oh-
nehin sehr überschaubar. Mit wenigen Ausnahmen, wie
zum Beispiel Infrarot- oder Pelletheizungen, dürften die
verbleibenden Optionen in der Anschaffung allesamt deut-
lich teurer sein als der Einbau konventioneller Heizungen
auf Basis von Öl und Gas.
Das gilt vor allem für den Fall, dass eine Wärmepumpe in al-
ten, schlecht gedämmten Gebäuden eingebaut werden soll-
te: Allein der Einbau einer Wärmepumpe kostet leicht das
Doppelte oder gar Dreifache einer konventionellen Hei-
zung. Kosten für zusätzliche Dämmmaßnahmen, damit
eine ausreichende Beheizung sichergestellt ist, kommen in
Altbauten oftmals noch hinzu.
Welche Logik der 65-Prozent-Regelung zugrunde liegt, bleibt
leider unklar. Ziemlich klar dürfte sein, dass Kosteneffizienz
dabei kein entscheidendes Kriterium war. Wären ökonomi-
sche Überlegungen berücksichtigt worden, hätte die Bundes-
regierung die Wärmewende dem Emissionshandel überlassen:
Seit dem Jahr 2021 besteht ein nationaler Emissionshandel
für die Sektoren Wärme und Verkehr, ab 2027 ist ein EU-
weiter Emissionshandel für diese beiden Sektoren geplant,
der zum bestehenden EU-Emissionshandel für die Sektoren
Industrie und Energiewirtschaft hinzukommen soll.
Auf diese Weise werden die Emissionen der beiden Sekto-
ren gedeckelt und könnten entlang politischer Vorgaben
sukzessive und in kosteneffizienter Weise gesenkt werden:
Die Emissionen würden ab 2027 dort in Europa vermieden,
wo es am kostengünstigsten ist. Die kostengünstigsten

CO2-Einsparungen dürften jedoch kaum in der energeti-
schen Sanierung von Altbauten und in deren Ausstattung
mit Wärmepumpen liegen. So schätzt der Umweltökonom
Joachim Weimann die Kosten, die beim Einsatz von Wärme-
pumpen pro eingesparter Tonne CO2 entstehen, auf rund
600 bis 1300 Euro – je nachdem, ob eine Öl- oder eine Erd-
gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird. Zum Ver-
gleich: Der Preis für CO2-Emissionszertifikate im seit 2005
bestehenden EU-Emissionshandel lag bislang nie nennens-
wert über 100 Euro je Tonne. Mit einem Verbot für den Ein-
bau von konventionellen Heizungen auf Basis fossiler
Brennstoffe würde also ein bereits durch den nationalen
Emissionshandel erfasster Bereich zusätzlich reguliert –
und das auf unnötig teure Weise. Zu bedenken gilt: Wenn
sich Treibhausgase in anderen Bereichen und auf andere
Weise deutlich kostengünstiger reduzieren lassen als durch
den Austausch von Heizungen, ist dies für den Klimaschutz
ebenso wertvoll.
Zudem dürfte die 65-Prozent-Regelung einen gravierenden
Eingriff in die Eigentumsrechte von Immobilienbesitzern
darstellen. Denn viele Immobilien mit konventionellen Hei-
zungssystemen würden durch die geplante Gesetzgebung
massiv entwertet, weil ein Wiederverkauf angesichts der dro-
henden Kosten beim Austausch der Heizung erschwert wird.
Solche Eingriffe bedürfen laut Grundgesetz einer besonderen
Rechtfertigung. Ein Verweis auf den notwendigen Klima-
schutz dürfte dafür wohl nicht ausreichen. Schließlich gibt
es neben dem Emissionshandel bereits jetzt eine Vielzahl an
weiteren Instrumenten, mit denen die Emissionen im Gebäu-
desektor gesenkt werden sollen: Energieeffizienzstandards
und die steuerliche Förderung der energetischen Moderni-
sierung im Altbau sind lediglich zwei prominente Beispiele.
Dass trotz all dieser Instrumente die Emissionen im Gebäu-
desektor nur langsam sinken, liegt an den hohen Kosten
von energetischen Modernisierungen und den dadurch be-
dingten besonders langen Investitionszyklen. Gerade des-
halb ist es jedoch der falsche Weg, den Gebäudesektor mit
besonders teuren Maßnahmen, die die individuelle Freiheit
von Eigentümerinnen und Eigentürmen deutlich ein-
schränken, zu belasten – und davon bleiben Mieter wegen
der Möglichkeit der Weitergabe der Kosten letztlich ebenso
wenig verschont wie Immobilienbesitzer.
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